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 Veröffentlicht am 24.09.1992

Norm

MRG §2 Abs3

Rechtssatz

Wurde im Zusammenhang mit dem Abschluß des Untermietvertrages, in Wahrheit Hauptmietvertrages eine gesetzlich

zulässige Räumungsvereinbarung getro7en, so bleibt diese grundsätzlich aufrecht mit der Wirkung, daß der

Hauseigentümer auf Grund dieser und einer mit dem bisherigen Berechtigten aus dem Räumungsvergleich

geschlossenen Rechtsnachfolgevereinbarung gemäß § 9 EO gegen den Hauptmieter Räumungsexekution führen kann.
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